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ÄNDERUNGSBEBAUU N GS PLAN:
BEBAUUNGSPLAN ................  Fertigung

Für das Gebiet "Antholing-Nord 2" -3.Änderung ................. Original

im Bereich der Flurstücke Nr. ^i92/lArz'--<92/2/7>-Wj#? 1496/2 u. 3 

Gen^arkung Antholing. Gemeinde Baiern, iaindkreis Ebersberg

Die Gemeinde Baiern erläßt aufcrund der .. 6 Abs. 1, 9,10 u.13 des Sauqesetz-
buches iBauCBi 'y': 1 ff BauGB-Maßnahmen G, Art. 13,24 Abs. 1 ilr. 3 der Gemeinde­
ordnung für den Freistatt Bayern Art.95 A-'S. 1 Ziffer 15 und Ar t. 18 Abs. 3 
der Bayer. Bauordnunn übyBO) BayRS ^132-1-1, der 'Verordnunc über die bauliche 
Nutzunc der Grundstücke (BauNVO) vor' 23.ol.199o, DGCI. 1 S. 133 und der ver- 
ordnunc über die Ausarbeitunc der Bauleilpläne sowie über die Darstellunc des 
Planinhaltes - PIanzeichenverordnunn - l)9o vor 18.12.199y (BGBl. I S. 5cl, 
diesen Bebauunnsplan als

L 7 _T •
Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanestritt der bisher gültige Bebauungsplan für 
dieses Gebiet außer Kraft.
Ä) FESTSETZUNGEN

.A I.) Festsetzungen^ durch Text

1.) Das Bauland wird oemäß / 9 BauGB in Verbindunn mit • 4 der 
Baunutzungsverordnunc (BauNVO) als allcerieines 'Wohngebiet festgesetzt.

2.) Maß der baulichen Nutzunc:

2.1) Zulässic sind nur Gebäude rit max. zwei Vol1ceschossen (ausgebautent 
Dachraum), sowie ebenerdice Garagen. Pro Parzelle snd nur 2 Wohnungen zulässig.

2.2; Grundflächenzahl GGRZi: o,24

2.3) Geschoßflächenzahl (GrZ): o,4P

3. überbaubare Grundstücksflächen: Die überbaubarer Grundstück-.flächen 
.•/erden durch Eaugrenzen festgesetzt. Oe max-rral zulässige Gebäudebretfe 
«ird mit 10m festgesetzt.

4.) Außere Gestaltune:

4.1) Bei Wohnhäusern und Garacen Satteldach mit 3o ’ Neicunc

4.2) Dachdeckunc: Flachdachpfannen, Wäriueoewinnungsanlacer bis zu üo der 
Gesamtfläche sind jedoch .ausdrücklich in den Dachflächen zucelassen.

4.3) Sockelhöhe: maximal 3o cm. Ausnahmen können restettet werden, wenn es die 
Geländeverhältnisse zwinoend erfordern.

4.4) Kniestock: maximal 1,2o m hoch

4.5) Aussenanlagen: die privaten Zufahrten sind in v/assercebundener Oberfläche 
oder in Pflaster r-it mind. 2 cm breiten Funen auszuführen.
Im übrinen wird auf die Festsetzungen ces Prünot'dnunnsnlanes verwiesen.

.5.) Die vorhandenen und voroeschlaoenen Grundstückscrenzen sind zu beachten.
I-r den ^äl'e';, in deren .Jeuäude unmitselbar / n ucc aut T’'ii'v.s’:üci'sc>'enzen 
zu stehen kommen sollen, ./ird Grenzbei'auunn festcesetzt.

0.) i'er Grünordnungsplan des Landschaftsarchitekten Dipl. Inc. Fobert
chwarzmaier, Brucknerstr. 10, f:ooo Hünrhen ;;c, in der Fassunc voi" o2.o2.W't8 

*■ • mi.i' ’i' S-' n ' 'uncscl.pie'^.

7.) Alle Grundstückszufahrten, Garagenvorplafze und Sfe-lplüfze sind nur 
wasserdurchlässig zu befestigen.

8.) Quergiebel zur Haupffirstrichfung sind zulässig, sofern ihre Firsthöhen 
bei gleicher Dachneigung mind 30cm unter Hauptt'rstnöhen liegen. 
Ole maximale Breite der Quergiebel ist auf 1/3 der Trautlänge begrenzt

9 . L infrieduncen: .Als A •mrHzuno gecen die Strasse und die freie Landschaft 
sind .nur Staketenzäune oder Hecken, .an den übrigen Seiten auch Mascher,- 
drahtzäune zulässig. Zäune sind ohne Sockel auszuführen.Die Höhe der 
Einfrieduncen oarf max. l,2o betragen.

10 .) Jie Mül 1 tonnenboxen sind im Bereich der Grundstümkseinfahrten 
vorzusehen.

’l.) Gemäß ; 22 Abs. 2 BauNVQ werden nur Einzülhäuser zunelassen.

"2.) Aus Sicht dos Iiiimissionsschutzes sind die Päum,; auf der Südseite des 
östlichen Gebäudes so zu planen, daß zumindest jeweils ein Fenster 
nach Osten oder Westen gerichtet ist.

13.) Dis Sc ■ laf r äume des ostlirihso Wohnhauses sind auf der lärmabgewandten
3 eb'äudev.'-st se'^e c.i - . ■ "dr'Q r-, ,■?,-|ir.-ij umlich keiter. sollten eine Lu^^ungsm oglic.h- 
k-!’- in Aichlung tlo'd-.-', ' jden oderWesren oufweise n Werden Wohnräumlich­
keiten über die Gebäudeosfseite belccftet und ist keine Möglichkeit der Belüftung über 
die Gebäudenord-süd-oder Westseite möglich, so ist der Wohnraum mittels einer Winter­
garten konslruk f i on gegen die einwirkenden Lärmimmissionen der EBE 15 ZU schützen.

A II.) Fe.stsetzu n gen durch Zeichen:

1.) Grenze des räumlichen Geltu ngsber eichl Instrukt ionsgrenzd

_ J[ z.B 2.50,
1( 1

Zahl der Voll geschosse als Höchstgrenze

B:>u grenze

vorgeschriebene Fir:W.richtung der Gebäude

Breite der öffcntl i her. Verkehrs-Fläche ung 
Ab'iaasunc der Daunrenzen in

Allgemeines iluhnneoiei’

i.ffenen Bauweise

ö f f e ml 1 c h e V e r k e h r s " 1 ä l h e

Begrenzung der öffentlicher' Verkehrsflache

öffcntlicher FFH-StelIglatz

Pflanzqebot für Großbäume. Es wird auf die 
Festsetzungen A 2.1, 2.2 des Grünordnungs­
planes hingewiesen.

Abtrennung unterschied!icher Nutzung

Private Grünfläche als Obstbaumwiese, gemäß 
Festsetzungen A 4.3 des Grünordnungsplanes.

Aufzuhebende Bau grenze

15.) G Q Garagen

!6.) jgg räumlichen Geltungsbereiches
des Än de ru n gs bebauungs plan es

Bi HINWEISE

z.B t92/T

JEFFAnPENSHIN/EISE:

Dor Gemcinderat Baiern
-les Bebauungsplanes
beschlossen.

Bestehende Grundstücksarenzen

aufzuhebende Grundstücksgrenzen 

vorqeschlagene Grundstückstei1ung 

Begrenzung der Einfahrten

Flurstücknummer {T=Tei1 fläche)

vorhandene Haupt- und Nebengebäude

hat in der Sitzung vom
13.83.95

im vereinfachten Verfahren gemäß s

-.) Tic: . :mzu»:GSoesthl-i.;ß-xuurde_zuj  
gefaßt.

3.) Die Bebauuncsplanänderunq 
üblich bekannt gemacht.

die Änderung
13 Abs. 1 BauGB

2*. 07. 95 unter der Nr.

wurde am .. J
gemäß § 12 BauBG orts-

Die Bebauungsplanänderung mit der Begründung wird seit diesem Tag zu den 
üblichen Dienststunden im Rathaus ........ zu jedermanns Einsicht
bereitoehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen auskunft gegeben. 
Die Bebauungsplanänderung tritt damit in Kraft (A 12 BauGB).

4.) Auf die Rechtsfolgen des § 44 sowie des § 215 te.s. 1 BauGB ist hingewiesen

2.0. ÖS. 95baie>’n, der

LANDRATSAMT 
EBERSBERG

Hng.: 1 6. ÄUG. 1395
Hr^...........................  Beilagen


